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Behandlung Gremium Termin Status 

zur Vorberatung Jugend- und Sozialausschuss 08.10.2020 nicht öffentlich 
zur Beschlussfassung Gemeinderat 22.10.2020 öffentlich 
 

 
Maßnahmenplan der Kita-Bedarfsplanung 2021/2022 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, zwei Wiesenkindergarten-Gruppen mit verlängerten 

Öffnungszeiten und 40 Plätzen für Kinder im Alter zwischen 3-6 Jahren einzurichten. 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Möglichkeit der Einrichtung zweier Interims-Gruppen mit 

verlängerten Öffnungszeiten und 50 Plätzen für Kinder im Alter zwischen 3-6 Jahren in 
Bestandsobjekten zu prüfen und ggf. durchzuführen. 

3. Die Mittel sind im Haushalt 2021 als laufende Ausgaben vorgesehen.  
4. Der Stellenplan für das Jahr 2021 wird mit 8,30 Stellen fortgeschrieben. 

 
 

 

 

Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt: ☒ ja ☐ nein 

Produktsachkonto:  
Für Vergaben zur Verfügung:    € 

inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel:  € 
über-/außerplanmäßig erforderliche Mittel:  € 

Deckungsmittel (PSK):   € 
Deckungsmittel (PSK):   € 
Deckungsmittel (PSK):   € 

Zusätzliche Folgekosten (Jahr):  € 
Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen in der Begründung 

 

Amtsleiter: Sichtvermerke: 
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Begründung: 
 
zu 1) Errichtung von zwei Wiesenkindergarten-Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten 
 
Das Modell des „Waldkindergartens“, das bezirksübergreifend in Backnang angeboten wird, kommt 
bei den Eltern und Kindern sehr gut an. Vergleichbar in seiner Thematik der Naturpädagogik ist der 
„Wiesenkindergarten“. 
Zur Bedarfsdeckung der Kinder von 3- 6 Jahren in Backnang ist daher übergangsweise die 
Betreuung von weiteren 40 Kindern in einem „Wiesenkindergarten“ auf dem Aktivspielplatz 
geplant. Der Beginn des Betriebs ist für Frühjahr 2021 vorgesehen. 
 
Dafür entstehen folgende Ausgaben: 
 
 Personalkosten jährlich:                      
 Stellenanteile S9:                1,0 Stellen       245.000,00 € 

Stellenanteile S8a:  3,4 Stellen   
Sachkosten jährlich:            33.000,00 € 

 Investitionskosten einmalig:           50.000,00 € 
 Gesamtkosten 2021          328.000,00 € 
 
 
 
 
Den jährlichen Ausgaben stehen die Einnahmen von Kindergartengebühren sowie FAG-Zuweisungen 
gegenüber: 
 
Kindergartengebühren (Basiswert 2.Kind):          44.000,00 € 
FAG-Zuweisungen (40 Kinder x 0,60 x 3.274,81 €)         78.000,00 € 
 
Deckungslücke 2021:            206.000,00 € 
 
zu 2) Betrieb von zwei Interims-Gruppen in Bestandsobjekten 

 
Die Stadt prüft das Vorhandensein von geeigneten Räumlichkeiten für zwei Interims-Gruppen mit 
verlängerten Öffnungszeiten für 50 Kinder im Alter zwischen 3 – 6 Jahren. Sofern passende 
Bestandsobjekte vorhanden sind, erfolgt der Betrieb der Gruppen im Frühjahr 2021. 
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Gesamtübersicht über die Kosten und Einnahmen der geplanten Maßnahmen für das 
Haushaltsjahr 2021: 
 
Personalkosten jährlich:                      

 Stellenanteile S9:                1,00 Stellen       218.000,00 € 
Stellenanteile S8a:  2,90 Stellen   

 
Jährl. Sachkosten gesamt:           33.000,00 €   
Einmalige Invest.-/Ausstattungskosten gesamt:        50.000,00 € 

 Gesamtkosten 2021          301.000,00 € 
 
  
 
Den jährlichen Ausgaben stehen die Einnahmen von Kindergartengebühren sowie FAG-Zuweisungen 
gegenüber: 
 
Kindergartengebühren (Basiswert 2.Kind):          55.000,00 € 
FAG-Zuweisungen (50 Kinder x 0,60 x 3.274,81 €)         98.000,00 € 
 
Deckungslücke 2021:           148.000,00 € 
 
 
Die Verwaltung empfiehlt aufgrund des vorhandenen Bedarfs die Umsetzung die o. g. Maßnahmen 
in die Bedarfsplanung aufzunehmen und die damit verbundenen jährlichen Betriebskosten zu 
beschließen. 
  

 

 
 
 
 


